
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES. KANTONS SOLOTHURN

VOM

10. April 1973 Nr. 1647

Die E nwohner~g~mein~ 0ens~~~ unterbreitet dem Regierungarat
den ~Z~ndustrje~t~Moosr,
zur Genehmigung.

In Abanderung des mit RRB Nr. 4715 vom 20. September 1968 ge—
• ‘~i‘ehmigten Zonenplanes, hat der Gemeinderat das, Gebiet zwischen

SBB—Linie und Bipperkanal einerseits und zwischen ~nnern und

Kantonsgrenze Solothurn/Bern anderseits einer Neuplanung unter
zogen.. Diese Ueberarbejtung der bisherigen Planungsgrundlagen

~as “Moos11 wurde notwendig, nachdern im Zuge der Güterzu
• .‘~~rnen1‘egu~g die Kantonsgrenze So1othurn/Be~ wesentlich korri

giert wurde und die Erschliessung der ausgeschiedenen Industrie—
zone mit einem Industriegeleise ab SBB—Station Oensingen grosse

Schwi~i~gke~en bot, da die Stammgeleiseanlagen durch die südlich
de~ Bahnhofes‘ ‘noch ‘vorges~hen~ Wohnbau~o~e hätte geführt werden
mu~ssenm .‚

Bei dieser Situation erschien dem Gemeinderat die weitere Auf—
rechterhaltiii~g‘ einer Wohnbauzone zwischen SBB—S~ation und In—
dustriezone niqht mehr sinnvoll, umsomehr, als die Abklärurigen
bei den zuständigen Instanzen der Schweiz, Bundesbahnen ergeben
haben, dass die Realisierung der Industriegeleise~sch~~55~ durch
ein Wohngebiet äusserst problematisch ist,

Für ~.as. ganze Gebiet “Moos“ wurde daher ein neues Planungskonzept

ausgearbeitet, ~ Erge~~is‘dieser voilumfänglichen Planungs—
arbeiten liegt heute ein neuer Zonen-, Strassen— und Geleiseplan
“Moos‘“ vor, ‘we±che±“g~g~nuber dem bereits genehmi~ten Zon~nplan
vom 20. September 1968 folgende Aenderungen beinhaltet:

a)umzonung der mit ~ Nr. 4715 vom 2Ö, September 1968 b~—
schlossenen ‘Wohnbauzone südlich des Bahnhofes in eine Industrie—
zone; zum Teil -‘at~h als :Ersatz ‘für ‘a‘ie nach der Genehmigung
jenes Zonenplanes beschlossene Grundwasserschutzzone beim
Pumpwerk “Moos“,
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b) Neue Strassenführungen mit Baulinien.

c) Geleiseführungen teilweise mit Baulinien..

d) Einzonung einzelner Randparzellen entlang der neuen Kantons—
grenze Solothurn/Bern in die Industriezone. Dies erwies sich
±flfälg~ d~r zuvor erwähnte~G~enzregulier~ng als nö~wendig

- und zweckmässig. -—--

e) Einzonung der Parzellen Nrn, 2513, 2268, 2429 und 2487 zwischen
Autobahnauffahrt N 1 und Bi~perkanal in die Industriezone, da
diese Auffahrtrampe als zukunfta.ger Abschluss des Industrie— i~

-~g~bi~tes “Moos“ betrachtet werden muss.

f) Einzonung der beiden Parzellen. Nr. 2424 und 2425 zwischen
Dünnernstrasse und Dünnern in die Industriestrasse.Diese Um—
zonung wurde mit RRB Nr.6607 vom 1. Dezember 1972 bereits
genei~migt,. . .~.

Die offentliche Auflage des Industriezonenplanes “Moos“ erfolgte
in der Zeit vorn 19. Juni — 18. Juli 1972. Während der gesetzlichen
Frist wurden insgesamt 5 Einsprachen eingereicht, welche vom Ge
meinderat erledigt werden konnten,

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.

.at.eriell ~sind keine Bemerkungen anzubringen.

Es wird

beschlossen:

1, Der Zonen—, Strassen— und Geleiseplan Industriegebiet “Moos“
der Einwöhn.erg.emeinde Oensingen wird genehmigt.

2, Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit dem
vorstehenden in Widerspruch stehen.

3. Die Gemeinde hat dem An~t für Raumplanung noch mindestens 5
Pläne, wovon 1 auf Leinwand aufgezogen, mit dem Geneh~igungs—
vermerk der Gemeinde,,ver~ehen, zuzustellen..



—3--

Genehmigungsge~~~ Fr. 50.--
Publjkationskosten Fr. 16.——

Fr. 66,— (Staatskanzlei Nr. 239 ) ~

Der Staatsschreiber:

~ ‚~.

1 .

Bau—Departemeflt(2)
Kant. Hochbauamt (2
Kant. Tiefbauamt (2
Jur. Sekretär des Bau—Departementes

~J~~fUr Raumplanung (2), mit Akten~ Plan
~1Crejsbau~t II, Olten, flUtl.P~aflJ~s~ter)

Amtschrejberei Balsthal, mi pj~ (folgt später)
Kant, Finanzverwaltung (2)
Ammannarnt der Einwohnergemeinde Oensingen
Baukommission der Einwohnergemej~~~ Oensingen, ~~jen,~nen_

~ (folgt später)
Sekretariat der Katasterschatzung ~ Plan (folgt

später
Ingenieurb~~0 Bernasconj, Schubiger, Beer, 4562 Biberist
Amtsblatt: Publikation Ziff. 1 des Dispositivs




